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ihre nachrichten aus 
unserer gemeinde

Krottendorf-Gaisfeld

 

ANRAINERINFORMATION 
 

WICHTIGE INFORMATION 
MITTEILUNG AN EINEN HAUSHALT 

   

AUFTRAG:  Wasserrechtlich vorgeschriebene Kanalreinigungsarbeiten 
mit anschließender TV-Kanalinspektion im Auftrag des 
AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal und der Gemeinde 
Krottendorf-Gaisfeld.     

DURCHFÜHRUNG:   von 39. Woche    bis 41. Woche 2024     

Im Gemeindegebiet werden im genannten Zeitraum Kanalreinigungs- und Inspektionsarbeiten 
mittels Kamerabefahrung durchgeführt. 
Daher wird es zu kurzfristigen Straßensperren bzw. Straßenverengungen kommen. 
Bei der Kamerabefahrung der Kanalisation werden auch etwaige Fehlanschlüsse 
(Oberflächenentwässerungen oder Dachwässer) erkannt werden. 

Während der Kanalreinigungsarbeiten könnte es durch einen Überdruck oder Unterdruck im 
Kanalsystem zu geringfügigen Wasseraustritten aus den Siphonen in Waschbecken, Toiletten, 
Bodenabläufen, etc. kommen, bzw. könnten diese ausgesaugt werden. 

Bei einer eventueller Geruchsbildung nach den Arbeiten, müssen die Siphons wieder mit 
Wasser aufgefüllt werden. 

Betroffen sind vor allem jene Häuser, deren Hauskanalanlage nicht dem Stand der Technik 
(keine ausreichende Kanalstrangentlüftung, fehlende Rückstauklappe etc.) entsprechen. In 
diesem Fall empfehlen wir die Kontaktaufnahme mit ihrem Installateur, um ev. 
Ausführungsmängel an der Strangentlüftung zu beheben. 

Um Ihnen mögliche Unannehmlichkeiten zu ersparen, sollten Sie folgendes beachten: 

 Halten Sie die WC-Deckel während der Kanalreinigungsarbeiten stets geschlossen  
 Öffnen Sie beim Hausanschlussschacht den Putzdeckel am Rohr  
 

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte den Abwasserverband Mittleres Kainachtal mit Södingtal 
unter der Telefonnummer 03137/30 75. 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis der vorübergehenden Einschränkungen. 

 



Feuerlöscher
ÜBERPRÜFUNG

Gleichzeit besteht auch die Möglichkeit einen neuen Feuerlöscher 
zu erwerben.

Bekanntlich müssen Feuerlöscher alle 2 Jahre überprüft werden. Jedes 
Jahr entstehen durch Brände enorme Schäden an Menschen, Tieren und 
Objekten. Unachtsamkeit und mangelnde Vorsicht sind die Ursachen der 
meisten Brände, die oftmals leicht verhindert, bzw. beim Entstehen mit 
einem funktionsfähigen Feuerlöscher schnell gelöscht werden könnten. 
Neben funktionstüchtigen Feuerlöschern sollten auch Rauchwarnmelder 
in keinem Haushalt fehlen, damit Brände früh erkannt und lebensretten-
de Maßnahmen ergriffen werden können.

Freitag, 25. Oktober 2024
15.00 bis 19.00 Uhr
Rüsthaus Krottendorf

5. Oktober 2024

5. Oktober 2024

Zivilschutz
Steiermark


